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I. Einführung
Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, bei denen noch keine schädlichen Neigungen bzw. eine Schuldschwere nach § 17 II JGG festgestellt werden – also noch keine Jugendstrafe verhängt wird – benötigen – so zeigt die Praxis –, dennoch in vielen Fällen eine Person außerhalb ihrer Familie, die ihnen bei der Stabilisierung ihrer Persönlichkeit und dem Erlernen sozialer Ordnung und Regeln hilft und beisteht.

Die gesetzliche Möglichkeit, einem zu verurteilenden Jugendlichen oder Heranwachsenden (sofern dieser noch einem Jugendlichen gleichzustellen ist) eine solche Person zur Seite zu stellen, bietet außerhalb der Jugendstrafe der § 10 I S.3 Nr. 5 JGG.

Der § 38 II S. 7 JGG bietet die Möglichkeit, auch andere Personen als die Jugendgerichtshelfer zu Betreuungshelfern zu bestellen. Von dieser Möglichkeit soll beim Amtsgericht Remscheid nun in Zukunft Gebrauch gemacht werden. Hierzu wurden über die örtlichen Medien ehrenamtliche HelferInnen gefunden, die nun in Zukunft zu BetreuungshelferInnen für Jugendliche und Heranwachsende, die nach § 10 I S3 Nr.5 JGG verurteilt werden, bestellt werden sollen.

Kriminalpolitisches Ziel ist es, dass schon im frühen Stadium kriminelle Karrieren verhindert werden.
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Der ambulante Soziale Dienst der Justiz leistet hierzu einen Beitrag, diese Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

II. Vorgeschichte und Strukturierung
Diese Initiative geht auf die Idee des Jugendrichters Intorf des AG Remscheid zurück, der es bedauerte, dass es so gut wie keine Möglichkeit gab, von der Betreuungsweisung Gebrauch zu machen, da die Jugendgerichtshilfe diese Arbeit nicht zusätzlich zu der alltäglichen Arbeit noch leisten kann. 

Grundsätzlich halten die Jugendrichter die Betreuungsweisung aber für eine sinnvolle Weisung, da Jugendlichen, die oft ein durch Brüche geprägtes Vorleben haben, so eine verlässliche Person an die Seite gestellt wird, die ihnen bei der Strukturierung ihres Alltags helfen kann, was durch die Familien der Jugendlichen oft nicht mehr geleistet wird.

Zudem haben ehrenamtliche Helfer einen anderen Zugang zu den Jugendlichen, da sie eben nicht professionell arbeiten.

Ein Aufruf in den örtlichen Medien erbrachte eine gute Resonanz, so dass sich inzwischen insgesamt über 20 BürgerInnen gemeldet haben, die zu dieser ehrenamtlichen Arbeit bereit sind. Ein erstes Vorbereitungstreffen hat bereits stattgefunden.

Grundsätzlich ist der Ablauf folgendermaßen geplant:

Die Jugendgerichtshilfe ermittelt durch die Gespräche zur Vorbereitung der Hauptverhandlung, ob ein delinquenter Jugendlicher / Heranwachsender eines Betreuungshelfers / einer Betreuungshelferin bedarf und schlägt eine(n) solche(n) geeignete(n) BetreungshelferIn dem Jugendgericht vor.

III. Rechtliche Grundlagen

Es handelt sich weder bei den zu betreuenden Jugendlichen und Heranwachsenden noch bei den ehrenamtlichen BetreuungshelferInnen um das klassische Klientel der Bewährungshilfe. Die AV d. JM vom 17.02.2000 (4260 – III A. 1) besagt jedoch, dass zu dem Aufgabenbereich der Bewährungshilfe auch die Beratung sonstiger Personen über Aufgaben und Möglichkeiten der Straffälligenhilfe gehört (s. A I 1.). Da hier in diesem Angebot nicht die betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden beraten werden sollen, sondern ein Beratungsangebot für die ehrenamtlichen Helfer gemacht wird, ist dies unter den o.g. Punkt abgesichert.
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IV. Ziele
Die ehrenamtlichen BetreuungshelferInnen arbeiten nicht mit einer professionellen Arbeitsbeziehung. Dies ist auch ausdrücklich so erwünscht. In der Arbeit mit den Jugendlichen / Heranwachsenden kann es zu Beziehungskonflikten kommen. Die Arbeit der ehrenamtlichen BetreuungshelferInnen soll deshalb begleitet werden, um im Konfliktfall eine Beratung sicherzustellen.

Des Weiteren will die Bewährungshilfe mit ihrem Angebot ehrenamtliches Engagement unterstützen.

Das Beratungsangebot des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz soll den ehrenamtlichen HelferInnen die Möglichkeit geben, sich mit Personen, die hauptamtlich in der Straffälligenhilfe arbeiten, zu besprechen und von diesen fachlichen Rat und Informationen zu bekommen.

Des Weiteren soll ein evtl. Scheitern der Betreuung durch gezielte Beratung im Einzelfall verhindert werden.

Aus Sicht der Jugendlichen sollen durch die Beratung der ehrenamtlichen BetreuungshelferInnen Beziehungsbrüche verhindert werden, da sie diese meist schon oft erlebt haben und so eine weitere negative Erfahrung entstehen würde. Das Beratungsangebot des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz an die HelferInnen soll den Jugendlichen die Erfahrung ermöglichen, über einen längeren Zeitraum ein festes Beziehungsangebot zu erleben, aus dem sie mit neuen, positiven Erfahrungen herausgehen können.

V. Angebot des Sozialen Dienstes der Justiz in Remscheid
1.) Monatliche Gruppentreffen der aktiven BetreuungshelferInnen auf freiwilliger Basis

Der ambulante Soziale Dienst der Justiz bietet einmal monatlich (ca. 10x im Jahr) Gruppentreffen auf freiwilliger Basis für die aktiven BetreuungshelferInnen an.

Ziel dieser Gruppentreffen ist ein gegenseitiges Kennenlernen der ehrenamtlichen HelferInnen, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Problembesprechung, sowie die Vermittlung fachlicher Informationen, evtl. auch durch entsprechende Referenten.
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Die Treffen sollen in Räumlichkeiten des Amtsgerichts Remscheid  monatlich, einmal für je 1,5 Stunden, stattfinden. Die aktiven ehrenamtlichen HelferInnen werden hierzu jeweils durch den ambulanten Sozialen Dienst der Justiz eingeladen

und ggf. über das Thema oder einen Referenten informiert. Die Treffen finden auf freiwilliger Basis statt.

Bei Verhinderung wird dies dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz mitgeteilt.

Nach einer Eingangsrunde, in der kurz über die jeweilige Situation des ehrenamtlichen Helfers/Helferin gesprochen wird, befasst sich das Treffen mit einem bestimmten Themenbereich, zu dem entweder ein Referent eingeladen wird oder die BewährungshelferInnen Informationen geben, wobei ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch unter den ehrenamtlichen HelferInnen ausdrücklich gewünscht ist.

2.) Jährliches Treffen der gemeldeten ehrenamtlicher BetreuungshelferInnen mit Beteiligung der Jugendrichter

Einmal im Jahr sollen die ehrenamtlichen BetreuungshelferInnen, die zu diesem Zeitpunkt ihre Bereitschaft erklärt haben, Betreuungsweisungen zu übernehmen, zu einem Treffen im Amtsgericht eingeladen werden. Hierzu sollen auch die Jugendrichter und die Jugendgerichtshilfe eingeladen werden, um den Kontakt zu verbessern bzw. herzustellen und evtl. Probleme und Wünsche anzusprechen. Die Bewährungshilfe übernimmt die Moderation.

3.) Beratungsangebot: Krisenintervention in Einzelfällen

Meldet sich ein ehrenamtlicher Helfer bei einem der genannten Ansprechpartner der Bewährungshilfe und wird in diesem Telefonat deutlich, dass es in der Betreuung zu einer ernsthaften Krise gekommen ist, durch die es zu einem Abbruch der Betreuung kommen kann, so bietet der Bewährungshelfer/ die Bewährungshelferin einen zeitnahen Termin zu einem Einzelgespräch in den Räumen der Bewährungshilfe Remscheid an. Er /Sie versucht, durch fachlichen Rat im intensiven Gespräch in dieser Krise so zu intervenieren, dass ein Abbruch der Betreuung möglichst verhindert wird.

Dann wird überprüft, ob sich das Angebot in dieser Form bewährt hat.
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Das Beratungsangebot für ehrenamtliche BetreuungshelferInnen soll am 01.03.07 starten und zunächst für ein Jahr angeboten werden.

4.) Beratungsangebot: In allgemeinen Fragestellungen

Bei Fragestellungen allgemeiner Art zur Erlangung von

            Informationen in organisatorischer wie aber auch betreuerischer 

             Art können die Betreuungshelfer auf die Kompetenz der

             Fachkräfte der ambulanten Sozialen Dienste der Justiz in

Remscheid zurückgreifen. Hierzu werden 2 Fachkräfte namentlich benannt.

5.) Zuweisung zum Klienten

Ziel muss es sein, dass die / der ‚richtige’ Betreuungshelfer/in dem ‚passenden’ Verurteilten beigeordnet wird. Aus den Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Betreuungshelfern/Innen  werden hier die besonderen Stärken erfasst, damit die Jugendgerichtshilfe mit ihrem Wissen über den Delinquenten die / den günstigste/n Betreuungshelfer/in bei den ambulanten Sozialen Diensten abrufen kann.

6.) Bilanzgespräche

             Die benannten Fachkräfte des ambulanten Sozialen Dienstes laden in regelmäßigen Abständen, mindestens ½-jährlich, die beteiligten Institutionen (Jugendrichter des Amtsgerichts, Jugendgerichtshilfe der Stadt Remscheid) zu Bilanzgesprächen ein.

Remscheid, den 24.07.2007

Susanne Kaluza – El Ouni


Hartmut Hirsch
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